
Areis Matt
für dm

Unterlahn-Kreis.
Amtliches glatt für die Hekanntmachungen des Landratsamtesu.des Kreisausschusser.

Tägliche Keitage zn? Dieser RRd Gmsrr ZeitrrrsA.
Preis , de , Un -eigen:

Vit rirlsp. Pettteett» ov-r deren Nmw, 18 Ptg
ReÄ»mA« le SO Hi!,.

« »SzadesteL-» ^
In Dir ;: Rysenürake «5,
I » » mt : 96.

Drnck «nd Rcrlag von H. Tür . Vorm«« .
•tra * ciii Dxi$. ^

Skr. 190 Diez , Mittwoch de» LS» August 1916 56 . Jahrgung
III—  II, IHIIl— i ■ B—

AmtLicher Teil.

Verordnung
über üie Verarbeitung von Obst. Vom 5. August 1916.

Auf Grund der Verordnung über KrtegSmaßnahmen , ur
Sicherung der Volksernährung dom 22. Mai 1916 (NeichS-
Gefetzbl. S . 401) wird verordnet:

8 ly
Die Reichsstelle für Gemüse und Obst kann Bestimmung » -

über die Gewerbsmäßige Verarbeitung von Obst zu Obstkvn-
serven, Obstwein und Obstbranntwein erlassen.

8 2,
Obstkonferven dürfen nur mit Genehmigung der Kriegs-

gefellschast für Obstkonserven und Marmeladen m. b. H. in
Berlin , Obstwein darf nnr mit Genehmigung der Kriegsge¬
fellschaft für Weinobst-Einkauf und -Verteilung m. b. H.
in Berlin abgesetzt werden .

Auf Marmeladen , die mit Genehmigung der Gcftllschafr
abgesetzt werden, finden die vom Reichskanzler durch Be¬
kanntmachung vom 14. Dezember 1915 (Reichs-Gesetzbl. 'S.  817)
festgesetzten Höchstpreise für Marmeladen keine Anwendung.

IS.
Verträge über den Erwerb von Aepfeln , Pflaumen und

Zwetfchen zur Herstellung von Obstkonserven dürfen nur mit
Genehmigung der Kriegsgesellschaft für Obstkonserven unv Mar¬
meladen , Verträge über den Erwerb von Aepfeln und Birnen
znr Herstellung von Obstwein dürfen nur mit Genehmigung
der Kriegsgcsellschaft für Weinobst-Einkauf und -Verteilung
abgeschlossen werden .

Der Genehmigung bedarf es gleichfalls zur Erfüllung
bereits abgeschlossener Verträge . In solche Verträge kann
die Kriegsgesellschaft als Erwerber eintreten . Ter Eintritt
erfolgt durch Erklärung gegenüber dem Veräußerer . ' Der Ver¬
äußerer kann die Gesellschaft zur Abgabe einer Erklärung
über den Eintritt unter Setzung einer Frist , die mindestens
zehn Tage betragen muß, auffordern . Lehnt die Gesellschaft bcn
Eintritt ab oder erklärt sie sich nicht innerhalb der Frist,
so gilt der Vertrag als aufgehoben-

lieber Streitigkeiten , die sich aus den Vorschriften des
vorstehenden Absatzes ergeben, entscheidet endgültig rin Schieds¬
gericht von drei Personen , von denen eine durch die Ge¬
sellschaft, die zweite durch den zur Lieferung von Obst
Verpflichteten , der Obmann durch die Reichsstelle für Ge¬
müse und Obst ernannt werden . Das Nähere über das Ver¬
fahren bestimmt die Reich-sstelle für Gemüse und Obst.

Der Reichskanzler kann die Vorschriften im Ms . 1 bi«
c! auch für andere Obstarten für entsprechend anwendba»
erklären.

8 4
Wer Obstkonserven, Obsttoein oder Obstbranntwein ver¬

stellt oder absetzt hat der Reichsstelle kür Gemüse und Obst
und der zuständigen Kriegsgesellschaft (8 2) auf Verlangen
über die Beschaffung der Rohstoffe, über deren Verarbeitung
und über den Absatz der Erzeugnisse Auskunft zu geben.

« 5.
Tie Kriegsgesellschaften (§ 2) können den Herstellern von

Obstkonferven, Obstwein und Obstbranntwein , die mir ihrer
Gcnebmignng Obst erwerben , sowie Personen , die ihre Er¬
zeugnisse mit ihrer Genehmigung absetzen, Beitrüge Znr Deckung
der Nnkosten der Gesellschaft auferlegen.

ß 6
Die Kriegsgesellschaften (82) unterstehen der Lnfticht des

Reichskanzlers . Sie sind insbesondere an sein? Anweisungen
bezüglich der Regelung des Erwerbes von Obst und de?
Absatzes der Erzeugnisse sowie der Preise gebunden.

Z 7.
Tie Reichsstelle für Gemüse und Obst kann Ausnahmen

von den Vorschriften dieser Verordnung zulassen.
8 8.

Tie Vorschriften dieser Verordnung finden auf Herstelter
von Obstkonferven, deren Erzeugung von Obstweinen , die im
Jahre nicht mehr als 150 Doppelzentner Obst verarbeiten,
keine Anwendung .

8 9.

Mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe
bis zu zehntausend Mark oder mit einer dieser Strafen
wird bestraft:

l . wer den aus Grund des § 1 erlassenen Bestimmungen
der Reichsstelle für Gemüse «nd Obst zuw'derhandelt;
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3 . wer entgegen der Bocfchrist des ^ 8 3 Obst erwirbt;
4.  wer eine nach § 4 verlangte Auskunft nicht in der

gesetzten Frist erteilt oder wissentlich unvollständige oder
unrichtige Angaben macht.

dlvsntzeS crgcDett , «•»itfrEj .eibet entoaitttifl . etvt (ScWch ^ .
jjericft von drei Personen , von denen eine durch die <9 ?*
sellschaft , die zweite durch den zur Lieferung von ^ ewiile
Verpflichteten , der Obmann durch die Reichsstelle für Ge¬
müse und Obst ernannt werden . Das Nähere über das Ver¬
fahren bestimmt die Reichsstelle für Gemüse und Obst.

8 io.
,Im Sinne dieser Verordnung gelten

1. als Obstkonferben : Kompottfrüchte , Dunstobst , Obstmus,
Obstmark, Belegfrüchte , kandierte Früchte , Marmeladen,
Gelees , Fruchtsäfte , Frucktsirupe , Obstkraut und Dörrobst;

2. als Obstwein: Most und Wein aus Obst außer aus
Weintrauben;

3. als Obstbranntwein : Likör nnd Branntwein aus Obst
außer aus Erzeugnissen der Weintraube.

Der Reichskanzler kann die Vorschriften im Abs. 1 bis
8 auch für andere Gemüsearte « für entsprechend anwendbar
erklären.

8 4.
Wer Gemüsekonserven, Sauerkraut oder Dörraemüse her¬

stellt oder absetzt hat der Reichsstelle für Gemüse und Obst
und der zuständigen Kriegsgesellschaft (8 2) auf Verlangen
iiber die Beschaffung oer Rohstoffe, über deren Verarbeitung
und über oen Absatz der Erzeugnisse Auskunft zu geben.

Halbfabrikate stehen den Enderzeugnissen gleich.
Bei Streitigkeiten , ob ein Erzeugnis als Oüstkonserve,

Obstwein oder Obstbranntwein anzusehen ist, entscheidet die
Reichsstelle für Gemüse und Obst endgültig . Sic ist ferner
befugt, die Begriffsbestimmung im Ms . 1 zu ergänzen.

8 11.
Tie Vorschrift im 8 2 dieser Verordnung tritt bezüglich

der Obstkonferben mit dem 15. August 1916, bezüglich, des
Obstweins mit dem 1. September 1916 in Kraft . Im üb¬
rigen tritt die Verordnung mit dem Tage der Verkündung in
Kraft . Die Verordnung über vorläufige Maßnahmen zur Re¬
gelung de? Verkehrs mit Gemüse und Obst vom 25. Juli
1916 (Reichs -Gesetzbl. S . 744) wird bezüglich des Obstes aus¬
gehoben.

Berlin,  den 5. August 1916.
Ter Stellvertreter des Reichskanzlers

Dr . Helfferich.

Verordnung
Aber die Verarbeitung von Gemüse. Vom 5. August 1916.

Auf Grund der Verordnung über Kriegsmaßnabmen zur
Sicherung der Volksernährung vom 22. Mai 1916 (Reichs-
Gesetzbl. S . 401) wird verordnet:

8 1.
Die Reichsstelle für Gemüse und Obst kann Bestimmungen

über die gewerbsmäßige Verarbeitung von Gemüse zu Gemüse¬
konserven, Sauerkraut und Dörrgemüse erlassen'.

8 2.
Gemüsekonserven dürfen nur mit Genehmigung der Ge-

wüsekonserven -Gesellschast m. b. H. in Braunschweig , Sau¬
erkraut darf nur mit Genehmigung der Kriegsgesellschaft für
Sauerkraut M. b. H. in Berlin , Törrgemüse dürfen nur
Mit Genehmigung der Kriegsgescllschaft für Törrgemüse m.
b. H. in Berlin abgesetzt werden.

8 3.
Verträge über den Erwerb von Weißkohl zur Herstellung

von Sauerkraut dürfen nur mit Genehmigung der Kciegsge-
sellschast für Sauerkraut , Verträge über den Erwerb von
Weißkohl, Rotkohl , Wirsingkohl, Mohrrüben und Karotten
zur Herstellung von Dörrgemüse dürfen nur mit Genehmigung
der Kriegsgesellschaft für Dörrgemüse abgeschlossen werden.

Der Genehmigung bedarf es gleichfalls zur Erfüllung
bereits abgeschlossener Verträge . In solche Verträge kann
die Kriegsgesellschaft als Erwerber eintreten . Ter Eintritt
erfolgt durch Erklärung gegenüber dem Veräußerer . Der Ver¬
äußerer kann die Gesellschaft zur Abgabe einer Erklärung
über den Eintritt unter Setzung einer Frist , die mindestens
6 Tage betragen muß, auffordern . Lehnt die Gesellschaft den
Eintritt ab p oer erklätt sie sich nicht innerhalb der Frist,
so gilt der Vertrag als aufgehoben,

8 5.
Tie Kriegsgesellschasten (8 2) können den Herstellern von

Gemüsekonserven, Sauerkraut und Dörrgemüse , die mit ihrer
Genehmigung Gemüse erwerben , sowie Personen , die ihre Er¬
zeugnisse mit ihrer Genehmigung absetzen, Beiträge zur Deckung
bei Unkosten der Gesellschaft auferlegen.

8 6.
Tie Kriegsgesellschaften (82) unterstehen der Aufsicht des

Reichskanzlers . Sie sind insbesondere an seine Anweisungen
bezüglich der Regelung des Erwerbes von Gemüse und des
Absatzes der Erzeugnisse sowie der Preise gebunden.

8 7.
Tie Reichsstelle für Gemüse und Obst kann Ausnahmen

von den Vorschriften dieser Verordnung zulassen.

8 8.
Die Vorschriften dieser Verordnung finden auf Hersteller

von Gemüsekonserven, deren Erzeugung im Jahre nicht mehr
als 50 Doppelzentner an Fatzbohnen und an sonstigen Ge¬
müsekonserven nicht mehr als 5 000 handelsübliche Rormal-
dvsen von 900 Kubikzentimeter Inhalt Beträgt, auf Hersteller
von Sauerkraut , deren Erzeugung im Jahre nicht m-chr als
10 Doppelzentner beträgt ,und auf Hersteller von Dörrgemüse,
die Törrgemüse nur für den eigenen Haushalt Herstellen, keine
Anwendung.

8 9.
Mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe

bis zu zehntausend Mark oder mit einer dieser Strafen
wird bestraft:

1. wer den auf Grund des 8 1 erlassenen Bestimmungen
der Reichsstelle für Gemüse und Obst zuwiderhandelt;

2. wer entgegen der Vorschrift des 8 2 Gemüsekonserven,
Sauerkraut oder Törrgemüse ohne Genehmigung aer zu¬
ständigen Kriegsgesellschaft abfetzt;

3. wer entgegen der Bor,christ des 8 3 Gemüse erwirbt:
4. wer eine nach 8 4 verlangte Auskunft nicht in der

gesetzten Frist erteilt oder wissentlich unvollständige oder
unrichtige Angaben macht.

8 io.
Im Sinne dieser Verordnung gelten

1. als Gemüsekonserven : Gemüsekonserven in luftdicht ver¬
schlossenen Behältnissen , sowie Faßbohnen;

2. als Dürrgemüse : künstlich getrocknetes Gemüse.
Halbfabrikate stehen den Enderzeugnissen gleich.
Bei Streittgkeiten , ob ein Erzeugnis als Gemüsekonserve

Sauerkraut oder Dörrgemüse anzusehen ist, entscheidet die
Reichsstelle für Gemüse und Obst endgültig . Sie ist ferner
befugt, die Begriffsbestimmungen im Abs. 1 zu ergänzen.
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Berlin,  den 6. August 1916.
Ter Stellvertreter des Reichskanzlers

Dr . Helfferich.

Bekanntmachung
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gelangencn uns dem Beteibsgebiett aus Anlaß der letzt¬
malig stattgefundenen Sammlung bitte ich mir eine Nach«
Weisung der aus Ihren Gemeinden in Gefangenschaft befind¬
lichen Personen (Kriegs- und Zivilgefangene) nach nach¬
stehendem Muster umgehend, spätestens bis zum 16 . d.
Mts.  einzureichen.

Der Vorsitzende
des iiweiavereines vom Roten Kreuz.

zur Aenderung der Bekannhmachung über die Einfuhr von
Käse vom 11. März 1916. (Reichs-Gesetzbl. S . 159). Vom
5. August 1916.

Auf Grund vvn! 8 6 AL!ß 2 der Verordnung des Bundes '-
rats über Käse vom 13. Januar 1916 (ReickS-Gefetzbl. S . 31)
wird folgendes bestimmt:

I.
. § 5 Abs. 2 der Bekanntmachung über die Einfuhr von

Käse vom 11. März 1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 159) erhält
folgende Fassung:

Das Eigentum geht mit dem Zeitpunkt auf die Gesellschaft
über, in dem die Uebernahmeerklärung dem Veräußerer oder
dem Inhaber des Gewahrsams zugeht.

II.
Diese Bestimmung tritt mit dem Tage der Verkündung

in Kraft. . ..
Berlin,  den 5. August 1916.

Tuderstadt.
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Abt . Illb T .-Nr . 2098/490.

Betrifft:

Vorbeugende Maßregeln gegen Verwahrlosung
der Jugend.

Verordnung.
Ter Stellvertreter des Reichskanzlers

Dr . Helfferich.
Für den mir unterstellten Korpsbezirk und — im Ein¬

vernehmen mit dem Gouverneur — auch für ocn Befehls¬
bereich der Festung Mainz bestimme ich:

Bekanntmachung
der Uebergängsvorschriften zur Veroronung über Speisefette
vom 20. Juli 1916. (Reichs-Gesetzbl. S . 755 dom August
1916.) Vom 5. August 1916.

Auf Grund des 8 40 der Bekanntmachung über Speise¬
fette vom 20. Juli 1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 755) und des
tz 1 der Bekanntmachung über die Errichtung eines Kriegser¬
nährungsamts vom 22. Mai 1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 402)
wird verordnet:

8 i
Soweit die Zentral-EinkaufsgeseUschaft oder eine Landes-

vertcilungsstetle auf Grund der 88 ft 12 der Verordnung
über ven Verkehr mit Butter vom 8. Dezember 1915 (ReichS-
Gefetzbl. 807) und des 8 5 der Verordnung über vorläufige
Maßnahmen aus dem Gebiete der Fettversorgung vom 8.
Juni 1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 447) bis zum 12. August
1916 Butter in Anspruch genommen haben, sinden >.us die
Ueberlassung der Butter die 88 10 bis 12 der Verordnung
über Speisefette vom 20. Juli 1916 mit der Maßgabe An¬
wendung, haß an Stelle des Kommunalverbandes die Zen-
tral--Einkaufsgesellschaft oder die Landesverteilungsstelle tritt.
Tie Inanspruchnahme gilt als Verlangen auf käufliche Ueber-
lassung.

Auf die Rechte und Pflichten der Landesverteilungsstellen
finden die Vorschriften des 8 12 Anh 1 Satz 2 bi« 4 der Ver¬
ordnung vom 8. Dezember 1915 entsprechendeAnwendung.

8 2
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung

in Kraft.
Berlin,  den 5. August 1916.

Der Präsident des KriegsernährungSamts
In Vertretung:

v. Braun.

1. Jugendlichen beiderlei Geschlechts unter 17 Jahren
ist der Besuch von Wirtschaften, Kaffees, Automaten -Re-
staurants und Konditoreien nur in Begleitung ihrer Eltern
oder gesetzlichen Vertreter oder von diesen mit der lieber»
wachung der Jugendlichen betrauten erwachsenen Personen
gestattet. Dije Inhaber der genannten Unternehmungen
dürfen den Aufenthalt von Personen , die nicht zweiftllos
das 17. Lebensjahr vollendet haben und nicht in Beglei¬
tung chrer Ettern usw. sind, in den Wirtschafts - pp. Räu-
meit nicht dulden.

Einkehr auf Reisen und Wanderungen fällt nicht unter
das Verbot.

2. Jugendlichen beiderlei Geschlechts unter 17 Jahren
ist der Besuch von Kinos, außer zu polizeilich zngelassenen
Jugendvorstellungen verboten. Die Inhaber dieser Unter¬
nehmungen dürfen Jugendliche, die nicht ztveisellos das 17.
Lebensjahr vollendet haben und nicht in Begleitung ihrer
Ettern , gesetzlicher Vertreter oder der von diesen mit der
Ueberwachung der Jugendlichen betrauten erwachsenen
Personen sind, den Besuch der Vorstellungen , außer den er¬
wähnten Zugendvorstellnngen, nicht gestatten.

3. Jugendlichen unter 17 Jahren ist das Rauchen an
öffentlichen Otten verboten.

Die entgeltliche und unentgeltliche Abgabe von Rauch¬
waren an Personen unter 17 Jahren ist verboten.

4. Personen beiderlei Geschlechts unter 17 Jahren ist
der Aufenthalt auf dev Straße und öffentlichen Plätzen
in der Zeit vom 1. Oktober bis 1. März nach 8 Uhr 'abends,
in der übrigen Zell des Jahres nach 9 Uhr abends verboten,
wenn sie sich nicht in Beglettung ihrer Eltern oder gesetz¬
lichen Vertreter oder von diesen mit der Ueberwachung der
Jugendlichen bettauten erwachsenen Personen befinden.

Gänge von der Arbeit nach Hause oder zur Arbeit
fallen nicht unter das Verbot.
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Betriebes gu gewärtigen.
6. (Sine Strafberfolgung gegen  Jugendliche , welche das

14.  Lebensjahr noch nicht vollendet haben, findet nicht statt.
7. Die Strafe trifft  auch einen gesetzlichen Vertreter

oder sonstigen Aufsichtspflichtigen , der durch Vernachlässi¬
gung seiner Aufsichtspflicht eine Zuwiderhandlung gegen
diese Verordnung gefördert hat.

8. Tie Verordnung tritt mit dem Tage ihrer VeEn¬
dung in Kraft.

Frankfurt  a . M ., den 2. Februar 1916.
18 . Armeekorps.

Stellvertretendes Generalkommando.
Ter Kommandierende General:

Freiherr von Gail,
General der Infanterie.

r * *
Diez,  den 10. August 1916.

Vorstehende Verordnung bringe ich hiermit wiederholt
zur öfftntlichen Kenntnis . Die Ortspolizeibehörtzen und
Herrn Gendarmen werden um Durchführung der Bestim¬
mungen ersucht.

Der König!. Landrat.
I . V.

Zimmermann.

Nichtamtlicher Teil.
Aus Provinz und Nachbargebieten,

Keine Brotsendungen an deutsche Kriegsgefangene
in Frankreich . Auf Grund eines mit der französischen
Regierung im Mai d. Js . getroffenen Abkommens, durch das
die Ernährung der deutschen Kriegsgefangenen verbessert wurde,
darf den französischen Gefangenen in Deutschland Brot in
Sammelsendungen als Liebesgabe ihres Heimatlandes zuge-
sandt werden . Um einen Mißbrauch dieser Zubilligung und
eine Ucberlastung der Post zu/verhindern , mußte gleichzeitig
die Versendung von Brot , Zwieback und Biskuil in Einzel¬
paketen an französische Kriegsgefangene verboten werden . Dar¬
auf hat nun Frankreich mit einem gleichen Verbot für dir
deutschen Kriegsgefangenen geantwortet . Deshalb ist dringend
davor zu warnen , daß deutsche Familien ihren in fran¬
zösischer Kriegsgefangenschaft befindlichen Angehörigen Back¬
ware der genannten Arten allein oder in Verbindung mit
anderen Gegenständen schicken, da diese Sendungen in Frank¬
reich sofort der Beschlagnahme verfallen würden . Die deut¬
schen Kriegsgefangenen werden solche Liebesgaben uin so leich¬
ter entbehren können, als sie jetzt von Frankreich 600 ©ramm
Brot täglich erhalten . Gleichzeitig wird den Angehörigen der
Kriegsgefangenen empfohlen , zur Verpackung der Sendungen
keine neuen Stoffe von irgendwelchem Werte , Insbesondere
'.acht Leinwand oder wollene Tüwer zu verwenden , weil
derartige Umhüllungen in Frankreich meist vor der Aus-
händigu rg entfernt werden . Für die Verpackung wird in den
meisten Fällen starke Pappe genügen.

Kriegs - und Volkswirtschaftliches.
Warnung vor Preistreibereien auf dem RIn¬

der v i e h m a r kt.
Tie günstige Rauhfutterernte und die derzeitigen hohen

Preise für Schlachtrindcr , verbunden mit der Knappheit an
Mageroieh zur Winterstallmast und an Jungvieh haben für
dieses in manchen Bezirken in letzter Zeit eine bedenkliche
Preistreiberei heroorgerusen . Master und Inhaber großer Heu-

Silcll # 311 fee eit 91ml ; VJbmcIVmirte nefgeit Del  Set ' Miuipg
heit ntr Vtbniclftülicn ,j » IvtrtfiltaftfUl) uirBeteäjtfjtetti  Pre !Z-

1 angefiot  Die gegenseitige Ucöervietung der Kauflustigen kann
für sic zu schweren Verlusten führen , da sie nicht darauf rech¬
nen können, daß übertriebene Preise , die sie für Nutz- und
Magervieh gezahlt haben, bei künftiger Regelung der Ver-
kauispreise berücksichtigt werden . Das Kriegsernährungsanrt
sieht sich veranlaßt ,vor solcher Preistreiberei ernstlich zu
warnen.

Vom Büchertisch.
Velhagen & KlastngS Monatshefte beschließen mit

dem soeben ausgegebenen Augustheft ihren 30 . Jahrgang,
aufs würdigste . Das Heft, wieder eine Glanzleistung der
Schriftleitung , bringt , als letztes einer hervorragenden Reihe
die Tendenz der Monatshefte , auf jeglichem Gebiet der Li¬
teratur und Kunst das Beste zu bieten, noch einmal pro¬
grammatisch zum Ausdruck. Der Leser mag es aufschlagen
wo er will , überall wird er festgehalten und angezogen, fühlt
er den Pulsschlag der großen Zeit und darüber hinaus das,
was über allem Toben des Krieges geruhigt steht und auch
in der Zukunft deutsches Leben durchdringen wird, den Atem
der Kunst. Farbige Kunstbeilagen und Einschaltbilder ver¬
vollständigen den reichen Schmuck des Heftes.

Nutzholzversteigerung. &2S3SSL
Montag , den 28 . August  er ., vorm. 11 Uhr

in der Gastwirtschaft von Melchior Bernhardt in
Katzenelnbogen.  Schutzbezirk Obersischba  ch. Distr.
11 Ringmauer , 15 Eichwieserberg , 17 Streitwald , 18 Fritze¬
born. 20 Ulgesgräben , 23 Grauestem , 28 Oberheide, 30
Fischbachereck u. Tot . Eichen : 2 St . -- 4 Fm . (über 60
Ztm . Dm .), 6 Sr . — 8 Fm . (50—59 Ztm . Dm .), 21 St.
= 22 Fm . (40—49 Ztm . Dm .). Rottannen:  30 . St
— 40 Fm ., 184 St . — 121 Fm ., 19 St . — 3 Fm . Stangen:
193 3. 20 4. Kl.

Schutzbezirk Bärbach:  Distr . 47 Hühnerscheer, 48,
49 Buchwald , 50 Alteweiher , 51, 54 Lehn, 56 Kohlplätze,
62 Gärtchen , 65 Habeuscheid, 66 Freiendiezergreuze , 72
Welschebusch, 73 Wüstenei u. Tot . Eichen:  1 St . 3. Kl .,
9 St . 5. Kl . = . 2 Fm . Rottannen:  6 St . — 9 Fm .,
45 St . = 30 Fm . Stangen : 221 3., 20 4. Kl . Kiefern
und Lärchen:  17 . St . — 16 Fm.

Hegemeister Heß zu Forsthaus Rettert , Post Holzhausen
a . d H. zeigt auf Ansuchen das Holz im Schutzbezir?
Obersischbach, Hegemeister Bräunche zu Bärbach, Post Bal¬
duinstein , im 'Schutzbezirk Bärbach vor. Aufmaßlisten sind
von der Oberförsterei zu beziehen. 168

Für Schäfer!
Die Gemeinde Mariensels sucht für sofort oder zu

Michaelis einen

5»af. und Schweinehirten.
Demselben steht ein zweistöckiges Wohnhaus mit Wasser¬

leitung und elektrischem Licht zur Verfügung . Außerdem
ist ein Stall für Rindvieh , Schafe und Schweine , eine Holz¬
remise, ein Hausgorten und 150 Ruten Ackerland vorhanden.
Zu melden bei Bürgermeister Schmidt . (158

Ein junger sprungfähiger
Eber

(Edelschwein) zu verkaufen.
Minor, Hrlenrnhofb. Ems.

Verantwortlich f. d. Schriftleitung : H. Sommer , Bad Ems-
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